
Nr.2441/J 

1988 -07- 07 

11- 4138 der Bell(1gen zu den Stenographischen Protokollen 
.' ttI .n.~ _ lW." 

des Nationalrates XVll. Oesctzgcbunlllpcrigde 

A n fra 9 e 

der Abgeordneten Wolf, Weinberger, Hofm~nri, Leikam 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft betref

fend die Vollziehung des Forstgesetzes 

Bereits anläßlich der Novellierung des Forstgesetzes 1975 im 

September 1987, wurde im Unterausschuß von den Experten der 

ÖVP immer wieder behauptet, daß die forstgesetzlichen Bestim

mungen zum Schutze des Waldes durchaus ausreichend wären, je

doch gäbe es in verschiedenen Bereichen, wie etwa bei der 

Vollziehung des Abschnittes IV.C, den Bestimmungen über die 

Errichtung forstlicher Bringungsanlagen, die Waldweide und 

die daraus resultierende Gefährdung des Schutzwaldes oder die 

Erteilung von Rodungsbewilligungen für Jagdeinrichtungen, 

teilweise krasse Vollzugsdefizite. Diese Unzulänglichkeiten 

wären jedoch durch entsprechende Erlässe einfach ~u bereini

gen. Die glaubwürdige Ansicht der genannten Experten veran

laBten seinerzeit die unterfertigten Abgeordneten zu einer 

diesbezüglichen parla~entarischen Anfr~ge(Nr. 894/J) an den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, die jedoch sehr 

unbefriedigend bzw. teilweise überhaupt nicht beantwortet 

wurde. 

Aufgrund der Forstgesetz-Novelle 1987 ergibt sich 

darüberhinaus die zwingende Notwendigkeit, Verordnungen zu 

erlassen bzw. einzelne Bestimmungen durch entsprechende Er

lässe zu klären. 
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Verschiedene Artikel in der forstlichen Fachpresse lassen 

vermuten, daß keine wesentliche Änderung dieses Zustandes bei 

der Voll ziehung des Forstgesetzes eingetreten ist. So gibt es 

beispielsweise mehr als 1 Jahrzehnt nach Erlassung der Ver

ordnung über den Waldentwicklungsplan noch immer keinen ein

zigen genehmigten Waldentwicklungsplan-Teilplan in ganz 

Vorarlberg. Im Grunde genommen ein Skandal ersten Ranges! 

Im Hinblick darauf, daß in der breiten Öffentlichkeit ~as Be

wußtsein um die Gefährdung des Waldes und des Siedlungsraumes 

vorhanden ist und Naturkatastrophen in der letzten Zeit dra

matisch an den schlechten Zustand unserer Umwelt erinnern, 

sehen sich die unterfertigten Abgeordneten fast ein Jahr nach 

den Beratungen über die Forstgssetz-Novelle neuerlich veran

laßt, an den für die Vollziehung des Forstgesetzes verant

wortlich~n Bundesminister für Land- und Forstwirtsch~ft nach

stehende 

A n fra gen 

zu richten. 

1. Wieviele Verordnungen sind aufgrund der Foistg~setz-· 

Novelle einschließlich der 3. Verordnung gegen forst

schädliche Luftverunreinigungen und der Novellierung der 

Forstschutzverordnung zu erlassen? 

2. Wieviele und welche dieser Verordnungen wurden zum Zeit

punkt der Anfrage bereits erlassen? 

3. Bis zu welchem Zeipunkt bE::labsichtigen Sie, jede einzelne 

der genannten Verordnungen zu erlassen? 

4. Warum wurde die lapidare Verordnung, die die Art der 
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Kennzeichnung der Hinw~istafeln bei befiisteten Sperren 

normieren soll (§ 34 Abs. 10) bis zum Zeitpunkt dieser 

Anfrage noch immer nicht erlassen? 

5. Wieviele entsprechende DurchfUhrungserlässe haben Sie 

seit Inkrafttreten der Forstgesetz-Novelle erlassen? 

6. Planen Sie einen Erlaß betreffend der pfleglichen Errich

tung von Forststraßen? Wenn ja, bis zu welchem Zeitpunkt 

ist ein solcher zu erwarten? 

7. Planen Sie einen Erlaß betreffend den pfleglichen Bau von 

Schipisten? Wenn ja, bis zu welchem Zeitpunkt ist ein 

solcher zu erwarten? 

ß. Haben Sie den zwingend notwendigen DurchfUhrungserlaß be

treffend die Vollziehung der Verf~ssungsbestimmung über 

die Behandlung von Waldverwlistungen durch jagdbare Tieie 

bereits erlassen? Sollten Si~ noch immer keiriendiesbe

züglichen Erlaß herausgegeben haben~ wie wollen Sie den 

Inhalt eines solchen gestalten? 

9. Durch welche Methoden beabsichtigen Sie festzustellen, ob 

eine WaldverwUstung durch jagdbare 'l'iere am fOrstlichen· 

Bewuchs vorliegt? 

10. In wievielen Fällen haben die Leitar der Forstaufsichts

dienste vom Antragsrecht und der ParteisteIlung in 

landesgesetzlichen Verfahren zum Schutze des Waldes gegen 

waldgefährdende Wildschäden Gebrauch gemacht (getrennt 

nach Ländern)? 

11. In Beantwortung der Anfrage Nr. 894/J Punkt 7 vertraten 

Sie die Ansicht, daß für Rotwildfütterungen Rodungsver

fahren durchgeführt werden müssen. Haben Sie durch Erlaß 
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geregelt, daß solche Rodungsverfahren tatsächlich durch

geführt werden? Wieviele derartiger Rodungsverfahren sind 

Ihnen, als für die Vollziehung des Forstgesetzes verant

wortlichen Bundesminister, seit Beantwortung der Anfrage 

Nr. 894/J bekannt? Was haben Sie gegen dieses Vollzugs

defizit getan oder beabsichtigen Sie zu tun? 

12. Wie werden die Bestimmungen des § 37 ForStgesetz 1975 

(Waldweide) vollzogen? 

13. Welche praktischen Maßnahmen beabsichtigen Sie zur Ein~ 

schränkung der Waldweide zu unternehmen? 

14. Hat sich die Novellierung des Abschnittes IV.C Forst

gesetz 1975 bewährt? 

15. WievieleVerfahren gegen forstschädliche Luftverun~ 

reinigungen wurden seit Inkrafttretender Forstgesetz

Novelle eingeleitet? 

16. Wie gedenken Sie die Bestimmung über die synergistische 

Wirkung von Luftschadstoffen konkret zu vollziehen? Bis 

zu welchem Zeitpunkt ist die Erlassung der 3. Verordnung 

gegen forstschädliche Luftverunreinigungen zu erwarten? 

17. Wie vollziehen Sie den neugestalteten § 185 Abs. 6 ? Be

absichtigen Sie eine Umweltverträglichkeitsprüfung beim 

Bau von Aufstiegshilfen einzuführen? 

18. In wievielen Fällen haben Sie beim Bau von Aufstiegs

hilfen, die über Schutzwaldflächen führen, seit Ihrem 

Amtsantritt das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr zugunsten des Waldes 

verweigert? 
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19. Wie oft haben Sie von Ihrem Recht Gebrauch. gemacht und 

Beschwerde beim VwGH gegen die Erteilung von Rodungs

bewilligungen für die Errichtung von Jagdeinrichtungen 

und Schi abfahrten erhoben? 

20. Warum sind 11 Jahre nach Erlassung der Verordnung über 

Waldentwicklungspläne noch immer nicht alleTeilpl~ne 

überprüft und genehmigt? 

21. Was beabsichtigen Sie gegen Funktionsbeeinträchtigungen 

durch Luftschadstoffe zu unternehmen? 

22. Beabsichtigen Sie, der von den Interessensvertretungen 

der Waldbesitzer erhobenen Forderung zu entsprechen und 

diesen, die im Waldentwicklungsplan dargestellten 80zial

funktionen des Waldes zu entschädigen? 

23. Der Landeshauptmann hat, Henn zur Sicherung des Schutz

waides Sanierungsmaßnahmen erforderlich ~ind, gemäß § 24 

(1) Forstgesetz 1975 für das betreffende Schutzwaldgebiet 

einen besonders ausgestalteten Waldentwicklungsplan zu 

erstellen. Gibt es solche besonders ausgestalteten Wald

entwicklungspläne? Wenn ja, wo? 

24. Haben Sie ein Schutzwaldsanierungskonzept? Wenn ja, bis 

zu welchem Zeitpunkt beabsichtigeri Sie dieses umzusetzen? 

25. Welche konkreten Maßnahmen haben Sie seit Ihrem Amtsan

tritt gegen das Waldsterben gesetzt, die nicht bereits 

von Ihren Vorgängern Dr. Schmi~t oder Dipl. -lng. Haiden 

eingeleitet wurden, wie beispielsweise das Bioin

dikatornetz, die Waldz~standsinventur, das Waldbeob

achturtgssystem, die in-vitro-Vermehrung, die Samen

bevorratung, die Anlage von Samenplantagen oder die 

Schutzwaldsanierung? 
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